
1. Begriff

Unter den Begriff der dienstlichen Beurteilung fallen
schriftliche dienstliche Äußerungen des Beurteilers
über die während eines Beurteilungszeitraums er-
brachten Leistungen eines Beamten, über seine Be-
fähigung und/oder über seine Eignung für ein Amt
im statusrechtlichen und funktionellen Sinne.

Nicht darunter fallen lediglich vorbereitende schrift-
liche Äußerungen und Beurteilungsentwürfe. Diese
gelten nur als Arbeitsunterlagen, die mit Abfassung
der dienstlichen Beurteilung ihre Aufgabe erfüllt
haben. Auch vergleichende schriftliche Stellungnah-
men zur Eignung mehrerer Bewerber um ein Amt
stellt keine dienstliche Beurteilung dar. Ebenso
wenig die Äußerung des Beurteilers über eine Ein-
zelleistung sowie das Zwischen- und Abschluss-
zeugnis der Beamten auf Widerruf im Vorberei-
tungsdienst. 

Unterschieden wird zwischen der Regel- und der An-
lassbeurteilung. Die Regelbeurteilung erfolgt in Ab-
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I. Die dienstliche Beurteilung. Fluch oder Segen?

Eine positive Beurteilung kann die Karriere fordern und zu einer höheren Entlohnung führen. Was ist aber zu
tun, wenn die dienstliche Beurteilung nicht zur Zufriedenheit des Beurteilten ausfällt. Welche Rechtsschutz-
möglichkeiten bestehen und wie weit reicht die gerichtliche Kontrolle? Der Beitrag gibt einen Überblick über
die Definition der dienstlichen Beurteilung, das Beurteilungsverfahren sowie den Umfang der Rechtsschutz-
möglichkeiten.

ständen von ca. drei Jahren oder wenn es die
dienstlichen oder persönlichen Verhältnisse erfor-
dern. Ausnahmen der regelmäßigen Beurteilung
sind die Anlassbeurteilungen, insbesondere wäh-
rend der laufbahnrechtlichen Probezeit und in her-
ausgehobenen Führungsfunktionen. Beurteilt wer-
den die fachliche Leistung der Beamtin oder des
Beamten sowie die Eignung und Befähigung.

2. Beurteilungsverfahren 

Die dienstliche Beurteilung erfolgt nach einem ein-
heitlichen Beurteilungsmaßstab, in der Regel von
mindestens zwei Personen gemäß § 50 BLV. Ein-
zelheiten des Beurteilungsverfahrens können in Be-
urteilungsrichtlinien geregelt werden. Die Beurtei-
lung nehmen in der Regel die Dienstvorgesetzten
vor. Dies ist jedoch nicht allgemein zwingend vorge-
schrieben. 

Zweck der dienstlichen Beurteilung ist es, ein aus-
sagekräftiges, objektives und vergleichbares Bild der
Leistung und der Befähigung des Beamten zu ge-



winnen. Der Beurteiler muss sich daher für die Er-
stellung der Beurteilung alle notwendigen Kennt-
nisse verschaffen. Hierfür kann er sich aller verfüg-
baren und geeigneten Erkenntnisquellen bedienen.
In Betracht kommen insoweit neben der Arbeits-
platzbeschreibung und den schriftlichen Arbeitser-
gebnissen des Beamten, vor allem schriftliche oder
mündliche Berichte von vormals zuständigen Beur-
teilern sowie von Personen, denen die Dienstaus-
übung des Beamten aus eigener Anschauung be-
kannt ist. 

Die fachliche Leistung ist insbesondere nach Ar-
beitsergebnissen, den praktischen Arbeitsweisen,
den Arbeitsverhalten und für Beamtin oder Beamte,
die bereits Vorgesetzte sind, nach dem Führungs-
verhalten zu beurteilen gemäß § 49 Abs. 2 BLV. 

Bevor der Beurteiler aus einem Sachverhalt ungün-
stige Schlüsse für den Beurteilten ziehen darf, ist
dieser aufgrund der Fürsorge und Schutzpflichten
als Dienstherr verpflichtet, dem beurteilten Beamten
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Eine An-
hörung bei ungünstigen Werturteilen dagegen muss
nicht erfolgen. Nach Erstellung der Beurteilung ist
diese dem beurteilten Beamten im vollem Wortlaut
zu eröffnen gemäß § 50 Abs. 3 BLV. Erst mit der Be-
kanntgabe (Eröffnung) wird die Beurteilung dem Be-
amten gegenüber wirksam gemäß § 43 Abs. 1
VwVfG. 

Nach der Bekanntgabe hat gemäß § 50 Abs. 3 BLV
eine Besprechung der Beurteilung mit dem beurteil-
ten Beamten stattzufinden. Hier sollten zwischen der
Bekanntgabe und der Besprechung mindestens
zwei Arbeitstage liegen, während der der Beamte
sich eingehend mit der Beurteilung befassen kann.
Bei der Besprechung sollten dem Beamten die Er-
gebnisse der dienstlichen Beurteilung sowie ein-
zelne Werturteile und ihre Grundlagen naher erläu-
tert werden. Der Beamte soll die Gründe und
Argumente des Dienstherrn erfahren und den Weg,
der zu dem Urteil geführt hat (vgl. BVerWGE
60,245). Sollte der Beamte mit seiner Beurteilung
nicht einverstanden sein, steht ihm der folgende
näher beschriebene Rechtsweg offen.

3. Rechtsweg

Gegen eine dienstliche Beurteilung ist zunächst ein
Widerspruchsverfahren gemäß § 126 BBG durch-
zuführen. Bei dessen Erfolglosigkeit kann Klage

beim zuständigen Verwaltungsgericht erhoben wer-
den. 

Die dienstlichen Beurteilungen sind verwaltungsge-
richtlich nur beschränkt überprüfbar. Nur der Dienst-
herr bzw. der für diesen handelnde jeweilige Vorge-
setzte soll nach dem erkennbaren Sinn der
Regelung über die dienstliche Beurteilung (§§ 48 bis
50 BL V) ein persönlichkeitsbedingtes Werturteil dar-
über abgeben, ob und inwieweit der Beamte den –
ebenfalls grundsätzlich vom Dienstherrn zu bestim-
menden – zahlreichen, fachlichen und persönlichen
Anforderungen seines Amtes und seiner Laufbahn
entspricht. Die verwaltungsgerichtliche Rechtsmä-
ßigkeitskontrolle hat sich gegenüber dieser Beurtei-
lungsermächtigung darauf zu beschränken, ob die
Verwaltung gegen Verfahrensvorschriften versto-
ßen, die anzuwendenden Begriffe oder den gesetz-
lichen Rahmen, in dem sie sich frei bewegen kann,
verkannt, einen unrichtigen Sachverhalt zugrunde
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Die vorliegende Darstellung führt auf der Grundlage
der beamtenbezogenen Vorschriften des Grundge-
setzes (insbesondere Art. 33 GG) systematisch in die
wesentlichen Grundzüge des Beamtenrechts ein. Sie
verdeutlicht dabei, dass das Beamtenrecht bis hin zu
einfachgesetzlichen Detailfragen maßgeblich durch
das Beamtenverfassungsrecht determiniert wird. Ein
weiterer eigener Abschnitt widmet sich darüber hin-
aus – in dieser Form in der bisherigen beamtenrecht-
lichen Literatur wohl einzigartig – der Schnittstelle zwi-
schen Beamtenrecht und Europarecht bzw.
Europäischer Menschenrechtskonvention, wobei die
aktuelle Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs zu ausgewählten beamtenrechtlichen Fra-
gen besondere Berücksichtigung findet.

2011
ca. XXII, 143 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-8073-0267-6
€ 21,95

[Mehr Info]

Dr. Stefan Werres (Hrsg.)
Beamtenverfassungsrecht

http://www.rehmnetz.de/Shop/Personal/Beamtenrecht/Bund-und-Laender/Beamtenverfassungsrecht.html


gelegt, allgemeine gültige Wertmaßstäbe nicht be-
achtet oder sachfremde Erwägungen angestellt hat
(vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom
19.12.2002, Az. 2 C 31.01). Sie kann dagegen nicht
dazu führen, dass das Gericht die fachliche oder
persönliche Beurteilung des Beamten durch den
Dienstherrn in vollem Umfang nachvollzieht oder
diese durch eigene Beurteilung ersetzt (vgl. Urteil
des Bundesverwaltungsgericht vom 26.6.1980, Ur-
teil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof vom
25.10.1995, Az. 3 B 95.534). 

Soweit der Dienstherr Richtlinien für die Abfassung
der dienstlichen Beurteilung erlassen hat, ist vom
Gericht zudem zu prüfen, ob diese Richtlinien ein-
gehalten sind und ob sie mit der normativen Rege-
lung über die dienstliche Beurteilung sowie sonsti-
gen gesetzlichen Vorschriften im Einklang stehen. 

Streitpunkt bei der dienstlichen Beurteilung ist immer
wieder, inwieweit sich der Dienstherr auf Tatsachen-
feststellungen und Werturteile Dritter stützen kann.
Hier ist es nach herrschender Rechtsprechung
grundsätzlich nicht erforderlich, dass der Beurteiler
das vom Beamten während des gesamten Beurtei-
lungszeitraums gezeigte Leistungs- und Befähig-
keitsbild aus eigener Anschauung kennt. Vielmehr
ist in einem solchen Fall ausreichend, aber auch er-
forderlich, dass der Beurteiler sich die für die Erstel-
lung der Beurteilung notwendigen Kenntnisse ver-
schafft. Hierbei kann er sich aller verfügbaren und
geeigneten Kenntnisquellen bedienen. Hierunter fal-
len u. a. auch schriftliche oder mündliche Berichte
von vormals zuständigen Beurteilern sowie Perso-
nen, denen die Dienstausübung des Beamten aus
eigener Anschauung bekannt ist. Der Beurteiler ist
an die Feststellung und Bewertungen Dritter jedoch
nicht gebunden, sondern kann - aus entsprechen-
den triftigen Gründen - zu abweichenden Ergebnis-
gebnissen gelangen. Die Beurteilung wird jedoch
nur dann rechtmäßig vorgenommen, wenn der
Dienstherr die Beurteilungsbeitrage und sonstigen
Erkenntnisquellen in seine Überlegungen im Rah-
men der Ausübung des Beurteilungsspielraums voll-
ständig einbezieht. Diese Anforderungen stellen si-
cher, dass Werturteile auf einer tragfähigen
Tatsachengrundlage beruhen und sich an den von
Artikel 33 Abs. 2 GG vorgegebenen Kriterien orien-
tieren (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
vom 4.11.2010, Az. 2 C 16.09). Dabei obliegt es

grundsätzlich der Entscheidung des Beurteilers, auf
welche Weise er sich die erforderlichen Erkennt-
nisse verschafft. Die herangezogenen Erkenntnisse
müssen jedoch unter Anlegung eines objektiven
Maßstabes geeignet sein, dem Beurteiler ein voll-
ständiges und zutreffendes Bild von den Leistungen
und Befähigungen des zu Beurteilenden im Beurtei-
lungszeitraum zu vermitteln (vgl. Beschluss des
Bundesverwaltungsgerichts vom 26.02.2004, 
Az. 2 C 41.03). 

Insbesondere müssen sie Informationen von sol-
chem Umfang und solcher Detailtiefe enthalten,
dass ein plastisches und zutreffendes Bild von den
Leistungen und Befähigungen des zu Beurteilenden
gezeichnet wird, welches den Beurteiler ohne wei-
teres in die Lage versetzt, das Fehlen aus eigener
Anschauung gewonnener Erkenntnisse auszuglei-
chen (vgl. Urteil des Oberverwaltungsgerichts Nord-
rhein- Westfalen vom 24.1.2011, Az. 1 A 1810/08). 

Der Dienstherr kann sich damit bei seiner Beurtei-
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Die Neuauflage des bewährten Standardwerkes bie-
tet Ihnen in der praktischen Loseblattform:
- Ständige Aktualität: Zeitnahe Übermittlung von Ge-

setzesänderungen und Änderungen der Richtlinien
sowie der Beurteilungspraxis

- Eine komplette Zusammenstellung der einschlägi-
gen Rechtsvorschriften zur dienstlichen Beurteilung
neben einer großen Auswahl an Beurteilungsrichtli-
nien

- Einen systematischen Vergleich zwischen den ver-
schiedenen Gestaltungsformen des Beurteilungs-
wesens

- Gute Handhabbarkeit durch einen klar strukturierten
Aufbau

1.374 Seiten
Loseblattwerk in 2 Ordnern
Stand 37. 
Aktualisierung Februar 2012

€ 129,95 zzgl. Aktualisierungs-
lieferungen
ISBN 978-3-8114-3661-9

[Mehr Info]

Prof. Dr. Helmut Schnellenbach (Hrsg.)
Die dienstliche Beurteilung der Beamten und

der Richter

http://www.rehmnetz.de/Shop/Personal/Beamtenrecht/Bund-und-Laender/Die-dienstliche-Beurteilung-der-Beamten-und-der-Richter.html


lung unter anderem auch auf Tatsachenfeststellun-
gen und Werturteile Dritter stützen, wenn damit ein
aussagekräftiges, objektives und vergleichbares Bild
der Leistungen und Befähigungen des Beamten zu
gewinnen ist. Neben den Informationen Dritter müs-
sen jedoch auch eigene Informationen zum Lei-
stungsvermögen zur Verfügung stehen. Hier reichen
jedoch Eindrücke aus angefallenem Schriftver-
kehr, Gesprächen und Telefonaten mit dem Beurtei-
lenden sowie Erkenntnisse aus erzielten Arbeitser-
gebnissen und Eindrücken des Dienstherrn von den
Ergebnissen stattgefundener Besprechungen 
und Fortbildungen im Einzelfall aus (vgl. Urteil des
Verwaltungsgerichts Augsburg vom 2.2.2012, 
Az. AU 2 K 10.2004). 

Nicht vom Verwaltungsgericht Augsburg beanstan-
det wurde hier, dass der Sachgebietsleiter seine Er-
kenntnisse nur sehr eingeschränkt über per-
sönliche Kontakte mit den zu beurteilenden Beam-
ten gewinnen konnte, weil seine Mitarbeiter an dis-
lozierten und damit räumlich weit entfernten Dienst-
stellen Dienst leisteten, da er auf andere Weise
ausreichende und gesicherte Erkenntnisse zur Er-
stellung der Beurteilung erkennen konnte (vgl. Urteil
des Verwaltungsgerichts Augsburg vom 2.2.2012, 
Az. AU 2 K 10.2004). 

Auch in welchem Umfang und mit welchem Gewicht
der Beurteiler Beurteilungsbeitrage Dritter in die
dienstliche Beurteilung einfließen lasst, unterliegt
nur einer eingeschränkten gerichtlichen Kontrolle,
da dem Beurteiler insoweit ein Bewertungsspielraum
eingeräumt wird. So ist es nach Rechtsprechung
des Verwaltungsgerichts Augsburg durchaus mög-
lich, dass selbst bei einzelnen Beurteilungsbeitra-
gen, die eine überdurchschnittliche Leistung fest-

stellen, im Gesamturteil nur durchschnittliche Lei-
stungen bestätigt werden (vgl. Urteil des Verwal-
tungsgerichts Augsburg vom 2.2.2012, Az. AU 2 K
10.2004). Denn Beobachtungen und Eindrücke, auf
denen die dienstliche Beurteilung beruht, müssen
sich grundsätzlich nicht gleichmäßig über den ge-
samten Beurteilungszeitraum erstrecken. Gewicht
und Aussagekraft kommt auch und gerade Beob-
achtungen und Eindrücken am Ende des Beurtei-
lungsraumes zu, da nur sie zuverlässig das aktuelle
Bild von Persönlichkeit und Leistungsvermögen des
Beamten, dass allein als Grundlage für künftige Per-
sonalentscheidungen geeignet ist, ergeben (vgl. Ur-
teil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof vom
7.6.1984, Az. 3 B 84/182). In solchen Fällen ist es
daher auch gerechtfertigt und nicht zu beanstanden,
dass zurückliegende, positive Beurteilungen hinter
aktuellen und zeitnahen Beurteilungen weitgehend
zurücktreten. 

Auch unterschiedliche lange Beurteilungszeit-
raume schließen die Vergleichbarkeit dienstlicher
Beurteilungen nicht aus, solange auf der Grund-
lage einer Beurteilung ein Qualifikationsvergleich
ohne ins Gewicht fallende Benachteiligung eines
Bewerbers möglich bleibt. Voraussetzung ist ledig-
lich, dass die Beurteilungszeitraume, die die Beur-
teilungen erfassen, dabei so lang bemessen sind,
dass über jeden Bewerber verlässliche und auch
langfristige Aussagen getroffen werden können
(vgl. Beschluss der Oberverwaltungsgericht Nord-
rhein-Westfalen vom 27.2.2012, Az. 6 B 181/12).

4. Fazit 

Die dienstliche Beurteilung unterliegt einem weiten
Ermessungsspielraum des Dienstherrn. Bei der Aus-
wahl der Erkenntnisquellen und der anschließenden
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Der Blog zu Pro & Contra der Reform!
Von und mit Dr. Maximilian Baßlsperger. Er ist Experte auf dem Gebiet des 
öffentlichen Dienstrechts und seit 15 Jahren als Kommentator für das Bayerische
Beamtenrecht tätig. [Direkt zum Blog]

http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG.html


Gewichtung und Bewertung dieser Quellen ist dem
Dienstherr grundsätzlich frei, solange er ausrei-
chende und nachvollziehbare Erkenntnisquellen
sammelt und sich bei seiner Beurteilung auf diese
stützt. Hierbei kann sich der Dienstherr auch auf Tat-
sachenfeststellungen und Werturteile Dritter stützen,
solange er auch eigene Erkenntnisse über den zu
Beurteilenden in die Beurteilung mit einfließen lasst. 

Markus Pferinger 
Rechtsanwalt

II. Neues auf Rehmnetz
• News: Bundesinnenministerium mit eLearning-

Award ausgezeichnet

• Rechtsprechung : Kürzung von Sonderzahlungen
für die Beamten der Telekom verfassungsgemäß

• Highlight: Online! "Einführung ins Beamtenrecht"

III. Beamten-Blog
Jede Woche bloggt unser Experte Dr. Maximilian
Baßlsperger auf Rehmnetz zu aktuellen Themen
rund ums Beamtenrecht. Die neuesten Beiträge: 

• Bayern: Abgeordnetendiät - Beamtenbesoldung 6 : 3

• Finanzbeamte nach Griechenland

• Verspätete Ernennung in das Beamtenverhältnis
auf Probe rechtswidrig?
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Mit dem Startpaket steigen Sie ein ins Abonnement der Reihe „PöS – Per-
sonalmanagement im öffentlichen Sektor“. Zu den Themengebieten Perso-
nalpolitik/-recht, Personalbeschaffung, Personalentwicklung, Personalfüh-
rung und -einsatz, Personalentlohnung, Personalcontrolling und -verwaltung
sowie Personalfreistellung erscheinen mindestens sechs Beiträgen pro Jahr,
in denen kurzfristig aktuelle Entwicklungen im Personalmanagement auf-
gegriffen werden. Die Inhalte der Beiträge sind so aufbereitet, dass sie un-
mittelbar in die Praxis umgesetzt werden können.

Mehr zu PöS erfahren Sie online auf der Seite: www.poes.de

Personalmanagement im öffentlichen Sektor:
Gibt es etwas zwischen Binsenweisheit und Fachchinesisch?

Prof. Dr. Gourmelon (Hrsg.)

PöS – Personalmanagement im öffentlichen Sektor
Methoden und Instrumente für die Praxis

Jetzt das PöS-Startpaket sichern!

• Band 1: Gerhard Gros: Anonymisierte Bewerbungen

• Band 2: Ingmar Behrens/Claudia Zempel: 
Personalmarketing in der öffentlichen Verwaltung

• Sammelordner

ISBN 978-3-8073-0159-4 
€ 79,95
Erscheinungstermin: Februar 2012

[Mehr Infos]

http://www.rehmnetz.de/Shop/Personal/Personalmanagement/Personalmanagement-im-oeffentlichen-Sektor/PoeS----Personalmanagement-im-oeffentlichen-Sektor---Startpaket.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Tarifrecht/PoeS_Personalmanagement.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG/Bayern-Abgeordnetendiaet--Beamtenbesoldung-6--3-6852.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG/Finanzbeamte-nach-Griechenland-6800.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG/Verspaetete-Ernennung-in-das-Beamtenverhaeltnis-auf-Probe-rechtswidrig-6784.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamtenrechtunterseiten/Bundesinnenministerium-mit-eLearning-Award-ausgezeichnet-6776.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamtenrechtunterseiten/Kuerzung-von-Sonderzahlungen-fuer-die-Beamten-der-Telekom-verfassungsgemaess-6805.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamtenrechtunterseiten/Beamtenrecht_Online-SZ.html
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Weiß, Niedermaier †, Summer u.a.
Beamtenrecht in Bayern
Mit beamtenrechtlichen Nebengesetzen und
Vollzugsvorschriften.
Praktiker-Kommentar
Loseblattwerk in 6 Ordnern 
ISBN 978-3-8073-0005-4
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Beamtenrecht in Sachsen
Praktiker-Kommentar
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€ 149,95 zzgl. Aktualisierungslieferungen

Expl.

Expl.

Expl.

Expl.

Weitere Bestellmöglichkeiten

Bestellhotline:
0 800 / 21 83-333

Bestellfax:
0 89 / 21 83-76 20

Per E-Mail:
kundenbetreuung@hjr-verlag.de

Per Internet:
www.rehmnetz.de

Per Post:
Verlagsgruppe 
Hüthig Jehle Rehm GmbH 
81677 München

Ja, ich bestelle:

Picken Sie sich 
das Beste heraus!

Wichtige Informationen 
zum Themenkomplex 
Beamtenrecht finden Sie auf
unserer Homepage!

[mehr Info]

Weitere Arbeitshilfen

Hier können Sie unser komplettes Titelangebot 
zum Bereich Beamtenrecht einsehen.

Maneck †/Schirrmacher †/v. Roetteken u.a.
Hessisches Bedienstetenrecht - HBR
Gesamtausgabe
Loseblattwerk in 16 Ordnern
ISBN 978-3-7685-9311-3
¤ 379,95 zzgl. Aktualisierungslieferungen

Maneck †/Schirrmacher †/v. Roetteken u.a.
Hessisches Bedienstetenrecht - HBR
Teilausgabe I: Personalvertretungsrecht
Loseblattwerk in 4 Ordnern
ISBN 978-3-7685-9511-7
¤ 149,95 zzgl. Aktualisierungslieferungen

Maneck †/Schirrmacher †/v. Roetteken u.a.
Hessisches Bedienstetenrecht - HBR
Teil IV: Beamtenrecht
Loseblattwerk in 7 Ordnern
ISBN 978-3-7685-9811-8
¤ 269,95 zzgl. Aktualisierungslieferungen
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Expl.

Expl.
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